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114/2012 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung  
des Kreises Paderborn 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2013 mit ihren Anla-
gen wird gem. § 54 Kreisordnung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag zur Einsicht-
nahme verfügbar gehalten und liegt während der Dienstzeiten im Kreishaus Paderborn, Aldegre-
verstraße 10 – 14, Zimmer 201, öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehörigen Gemeinden in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Etwaige Ein-
wendungen sind schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu erheben, und zwar beim Landrat des Krei-
ses Paderborn, Kreishaus, Zimmer 201. 
 
 
Paderborn, den 06. November 2012 
 
 
        Kreis Paderborn 
            Der Landrat 
         
                    gez.  
 
 
        Manfred Müller 
 
 
 


